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Zur besseren Lesbarkeit werden in FAIR WOHNEN 
personenbezogene Bezeichnungen, die sich zugleich 
auf Männer und Frauen beziehen, in der männlichen 
Form angeführt, also z. B. »Mieter« statt »MieterInnen« 
oder »Mieterinnen und Mieter«. Dies soll jedoch 
keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine 
Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck 
bringen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

im Mietrecht hat sich dieses Jahr einiges ge-
tan. Die Mietpreisbremse im geregelten so-
wie im ungeregelten Bereich und die Verlän-
gerung der Mindestbefristungsdauer auf fünf 
Jahre sind Schritte in die richtige Richtung. 
Die Reparatur der Wertsicherungsklauseln se-
hen wir allerdings kritisch (mehr zu den Stel-
lungnahmen der Mietervereinigung zum Mie-
tenpaket der Bundesregierung ab Seite 12 in 
diesem Heft).

Freilich stellt das vorgestellte Mietenpaket 
einen Kompromiss dar, da es derzeit im Par-
lament keine Mehrheit für eine echte, umfas-
sende Mietrechtsreform gibt. Doch in den Re-
gierungsverhandlungen konnten immerhin 
einige Verbesserungen für Mieterinnen und 
Mieter durchgesetzt werden.

Als größte Mieterschutzorganisation Öster-
reichs vertreten wir nicht nur die Interessen 
von Mieterinnen und Mietern gegenüber der 
Politik, sondern stehen unseren Mitgliedern 
in der Praxis mit Rat und Tat zur Seite. In die-
ser Ausgabe von Fair Wohnen widmen wir uns 
der Kaution, die im Außerstreitverfahren kos-
tengünstig zurückgefordert werden kann. Alle 
wichtigen Informationen lesen Sie ab Seite 16.

Ich wünsche Ihnen im Namen unseres Teams 
schöne Festtage und einen guten Rutsch ins 
neue Jahr. Die Mietervereinigung wird auch 
2026 für Sie da sein – mit konkreter Hilfe bei 
Ihren Anliegen und als starke Stimme für bes-
sere rechtliche Rahmenbedingungen und ein 
faires Mietrecht.

Herzlichst, Ihr

Georg Niedermühlbichler
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FAIR WOHNEN IM GESPRÄCH

»Wir brauchen dringend
leistbaren Wohnraum«
Im Fair-Wohnen-Interview spricht MVÖ-
Präsident Georg Niedermühlbichler mit 
Ökonomin Elisabeth Springler über 
Teuerung, Wohnkosten und die 
Finanzialisierung des Wohnens. 

Georg Niedermühlbichler: Frau Pro-
fessor, um gleich mit einem aktuel-
len Thema zu beginnen: reicht die 
Mietpreisbremse der Bundesregie-
rung aus Ihrer Sicht oder braucht es 
da mehr? 

Elisabeth Springler: Wir brauchen 
dringend leistbaren Wohnraum. Es 
gibt wohnrechtlich viele unterschied-
liche Bereiche, die teils reguliert und 
teils unreguliert sind. Die Mietpreis-
bremse ist daher ein wichtiger Schritt, 
muss aber sicherlich noch ausgewei-
tet und auf Subbereiche zugeschnit-
ten werden.

Die vorgestellte Regelung, sieht vor, 

dass, bis zu drei Prozent der jährli-
chen Inflation weitergegeben wer-
den können. Darüber hinaus teilen 
sich, Vermieter und Mieter jeweils 
zur Hälfte die Inflation. Drei Prozent 

– ist das zu hoch, zu niedrig oder ge-
nau richtig?

Aus Sicht der Vermieter ist das ein rie-
siger Einschnitt, aus Sicht der Mieter 
dagegen ein erster Schritt. Ich glau-
be, dass diese drei Prozent tatsächlich 
ein Kompromiss waren, um ein Signal 
zu setzen, zum Nachdenken anzure-
gen und die Dynamik etwas zu brem-
sen. Aus Sicht der Mieter ist es aber 
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»Wir brauchen dringend
leistbaren Wohnraum«
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Zur Person
Prof.in (FH) Dr.in Elisabeth Spring-
ler ist Ökonomin und Leiterin des 
Studiengangs »Europäische Wirt-
schaft und Unternehmensfüh-
rung« an der FH des BFI Wien. 
Der Schwerpunkt ihrer Forschung 
liegt bei der Makroökonomie. Sie 
ist Mitglied des österreichischen 
Fiskalrats.
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IM GESPRÄCH

Georg Niedermühlbichler im Gespräch mit Elisabeth Springler in der MVÖ-Zentrale.

sicherlich notwendig, einen weiteren 
Schritt zu gehen. 

Sie haben unlängst in einer Presse-
konferenz über den Warenkorb des 
Verbraucherpreisindex gesprochen. 
Der Warenkorb soll ja die durch-
schnittliche Teuerung eines öster-
reichischen Haushalts abbilden. 
Die Wohnkosten werden in diesem 
Warenkorb mit 17 Prozent bewer-
tet, wären aber in Wirklichkeit viel 
höher. Muss man den Warenkorb 
überdenken?

Der Warenkorb, den wir im harmo-
nisierten Verbraucherpreisindex ver-
wenden, basiert auf der Idee, eine 
Teuerungsrate auch im Vergleich zu 
anderen Ländern der Europäischen 
Union anzugeben. Dementsprechend 
spiegeln die Kategorien des Waren-
korbs den durchschnittlichen An-
teil der gesamten Bevölkerung wider. 
Nun gibt es auf der einen Seite Eigen-
tümer eines abbezahlten Hauses oder 
einer abbezahlten Wohnung, die sehr 
viel geringere Wohnkosten haben. 
Die Preise für Wohnen plus Energie 

machen im Verbraucherpreisindex et-
was über 17 Prozent aus. Der Anteil, 
den ein durchschnittlicher Haushalt 
von seinem Einkommen für die Kate-
gorie Wohnen ausgibt, ist mit 25 bis 30 
Prozent aber weitaus größer. Bei man-
chen ist dieser Anteil sogar noch hö-
her. Preissteigerungen in dieser Kate-
gorie wirken sich daher stärker auf die 
Haushalte aus, als es die Inflationsrate 
widerspiegelt. Ich glaube, es ist wich-
tig, dass wir tatsächlich zwischen In-
flation, Inflationsmessung und Teue-
rung unterscheiden. Die Teuerung 
spiegelt wider, wie stark ich betroffen 
bin.

Das heißt, die Teuerung ist für Mieter 
tendenziell höher als die Inflation…

Genau. Aber es kommt auch darauf 
an, in welchem Mietsektor ich wohne 

– im sozial geschützten oder am freien 
Markt? Die Mietpreisbremse bremst 
die Dynamik im freien Sektor. Auf 
der anderen Seite kam es auch im so-
zial geschützten Mietsektor zu Preis-
anpassungen. Es geht am Ziel vorbei, 
die Mieten dann anzuheben, wenn 

»Es geht am Ziel 
vorbei, die Mie-
ten dann anzuhe-
ben, wenn die In-
flation steigt, weil 
dadurch die Teue-
rung und die 
individuelle Wahr-
nehmung der 
Inflation steigen.«
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die Inflation steigt, weil dadurch die 
Teuerung und die individuelle Wahr-
nehmung der Inflation steigen.

Wohnen ist in den letzten Jahren im-
mer stärker auch Ziel von Investitio-
nen geworden, wird auch als Invest-
ment betrachtet. Ganz grundsätzlich, 
wo liegt da das Problem?

Seit Mitte der 2010er Jahre wurde auch 
in Wien und in Österreich die Dyna-
mik der Wohnpreisentwicklung schla-
gend. Das ist nicht zuletzt sinkenden 
Zinsen durch lockere Geldpolitik ge-
schuldet. In dieser Zeit der Niedrigzin-
sen hat sich die Nachfrage beim Woh-
nen verdichtet. Einerseits konnten 
Haushalte durch die niedrigen Zinsen 
leichter ein Eigenheim erwerben und 
dafür eine stärkere Kreditbelastung in 
Kauf nehmen. Auf der anderen Sei-
te erkannten Investoren, dass Immo-
bilien in stabilen Ländern wie Öster-
reich – im Gegensatz zu den USA als 
Auslöser der Finanzkrise – zukunfts-
trächtig sind. Österreich bot stabile 
Wohnpreise und eine hohe Lebens-
qualität, wobei Wien als Vorzeigestadt 

gilt. Das bedeutet, dass diejenigen mit 
zusätzlichem Finanzkapital hier stär-
ker investieren wollten. Es ging nicht 
mehr nur darum, eine zweite Woh-
nung zu besitzen und zu vermieten, 
sondern auch darum, sich an Immobi-
lienfonds zu beteiligen und damit ein 
Finanzprodukt zu erwerben. Dies war 
zu einem kleinteiligeren Preis möglich 
als der Kauf einer ganzen Wohnung. 
Diese Dynamik gewann in Zeiten ho-
her Liquidität, aber weniger Optionen 
für Anleger, an Bedeutung. Der Woh-
nungsmarkt und die abgeleiteten Fi-
nanzprodukte boten sich an.

Gibt es eine Möglichkeit, dieses 
Geld aus dem Wohnen wieder her-
auszubekommen? Kann man die-
sen Schritt rückgängig machen oder 
diese Investments unattraktiver 
gestalten?

Ein ganz wichtiger Schritt ist, die In-
vestitionstätigkeit wieder unmittelbar 
in die Realwirtschaft zu lenken. In-
vestitionen braucht es in der Indust-
rie und bei zukunftsgerichteten Inno-
vationen. Gerade dort ist das Risiko 

Elisabeth Springler im Interview mit Georg Niedermühlbichler in Wien.

»Ein ganz wichti-
ger Schritt ist, die 
Investitionstätig-
keit wieder un-
mittelbar in die 
Realwirtschaft 
zu lenken.«
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FAIR WOHNEN IM GESPRÄCH

von neuen Geschäftsfeldern aber sehr 
häufig hoch.

Wenn man versucht, Bereiche wie 
Ökologie und Innovation zu verbin-
den – etwa bei Modellen der Kreis-
laufwirtschaft –, sind herkömmliche 
Finanzinstrumente oft sehr träge. Das 
Risiko ist oftmals nicht abschätzbar 
oder unbekannt. Neue Modelle, um 
solche Investitionen attraktiver zu ma-
chen, können durchaus wieder Mittel 
in diesen Bereich kanalisieren.

Lassen Sie uns noch auf Wien zu 
sprechen kommen. Wien gilt welt-
weit wohnpolitisch als Vorzeige-
modell. Aber auch in Wien ist es 
so, dass die Finanzialisierung vom 
Wohnraum steigt. Damit steigt auch 
der Druck für den sozialen Woh-
nungsbau. Wodurch entsteht dieser 
Druck? 

Wien hat einen vergleichsweise sehr 
großen sozial gestützten Mietwoh-

nungssektor. In dem im internatio-
nalen Vergleich relativ kleinen priva-
ten Mietwohnungssektor steigen die 
Mieten stark, damit steigt wiederum 
die Nachfrage nach leistbarem Wohn-
raum im sozial gestützten Sektor. Dort 
hat man aufgrund steigender Bau- und 

Bodenkosten Probleme, leistbaren Be-
stand zu finanzieren und bereitzustel-
len. Der Druck wächst also auf beiden 
Seiten: durch steigende Kosten im Bau- 
und Grundstücksbereich und durch 
gestiegene Nachfrage, weil die Mie-
ten im freien Sektor deutlich höher 
sind. Zusätzlich kommt die Notwen-
digkeit einer ökologischen Steuerung 
von Bestandsimmobilien hinzu – aus-
reichende Dämmung für heißere Tage, 
Vorsorge für eine alternde Demografie, 
möglichst flexibler Bestand. Das sind 
alles zusätzliche Aufgaben, die speziell 
den sozial gestützten Mietwohnungs-
bereich betreffen. 

Wie lässt sich der Druck mindern?

Um den Preisdruck zu mindern, sind 
Maßnahmen zur Dekommodifizie-
rung von Grund und Boden notwen-
dig – also der Entzug des Bodens vom 
freien Markt, um den Preisaufschlag 
zu senken. Formen wie Bodenfonds 
stärken die Rolle des öffentlichen Sek-
tors oder einer Kommune bei der Be-
reitstellung von Grund und Boden. 
Dadurch wird sozial leistbarer Wohn-
raum überhaupt erst möglich. Paral-
lel zur Bereitstellung von Boden geht 
es um die Frage der Vermietung selbst 
und die Rechte der Mieter. Ein wich-
tiger Punkt ist hierbei die Verantwort-
lichkeit der Vermieter für den Bestand. 
Dies betrifft qualitative Maßnahmen 
wie dichte Fenster, ausreichende Be-
heizung oder Kühlung, deren Kosten 
bislang von den Mietern getragen wer-
den. Auch in der Wohnproduktion ist 
das Engagement des öffentlichen Sek-
tors entscheidend. Je direkter und grö-
ßer das Engagement ist – wie bei der 
Bereitstellung von Grund und Boden 
sowie im Wohnungsbestand –, desto 
geringer lassen sich die Preisdynamik 
und der Preisaufschlag gestalten. 

Man spricht gern vom leistbaren 
Wohnen. Gibt es eine Definition, 
wann Wohnen leistbar ist? 

Dafür gibt es unterschiedliche Defini-
tionen. Wichtig ist, dass es im interna-
tionalen Vergleich keine schrittweise 
Erhöhung dieses Leistbarkeitsbegriffs 
gibt. Wenn internationale Vorgaben 
das Wohnen noch als leistbar be-
zeichnen, obwohl 45 Prozent des 

MVÖ-Präsident Niedermühlbichler im Gespräch mit Ökonomin Elisabeth Springler.

»Um den Preis-
druck zu mindern, 
sind Maßnahmen 
zur Dekommodifi-
zierung von Grund 
und Boden not-
wendig – also der 
Entzug des Bodens 
vom freien Markt, 
um den Preisauf-
schlag zu senken.«
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Einkommens dafür aufgewendet wer-
den müssen, ist die Betroffenheit der 
Haushalte viel größer und die Leistbar-
keit ist nur scheinbar. Eine gute Annä-
herung ist: Wohnen ist ein notwendi-
ges Gut, das mir neben den Bestands-
ausgaben gleichzeitig ein gutes Leben 
ermöglichen soll. Eine Faustregel: ma-
ximal ein Drittel des Einkommens fürs 
Wohnen ist eine gute Richtschnur.

Wenn Haushalte immer mehr Geld 
für Wohnen ausgeben müssen, be-
deutet das, dass sie weniger Geld 
für Konsum haben. Damit stärkt 
man die Immobilienwirtschaft und 
schwächt gleichzeitig andere Teile 
der Wirtschaft...

Vollkommen richtig. Letztendlich trägt 
jeder Einzelne indirekt dazu bei, dass 
es zu einer stärkeren Finanzialisie-
rung in der Gesellschaft kommt. Un-
bewusst, weil wir nicht anders kön-
nen: wir müssen bei realwirtschaft-
lich produzierten Gütern einsparen, 
da wir die Grundversorgung bezah-
len müssen. Wenn wir die Finanzie-
rung von Seiten der Investoren, die 
in den spekulativen Teil des Wohnens 
fließt, in die Realwirtschaft umlenken 
könnten, wäre die Stärkung der Real-
wirtschaft über den Konsum der Haus-
halte gewährleistet. Das ist möglich, 
wenn die Preise für Wohnen nicht so 
stark ansteigen.

Was wären zwei, drei wichtige oder 
schnell umsetzbare Punkte, damit 
wir das Wohnen leistbar machen 
beziehungsweise möglichst leistbar 
halten können? 

Zum einen ist ein wichtiger Ansatz-
punkt bei der Wohnproduktion die 
Frage von Grund und Boden. Wir müs-
sen Bodenfraß entgegenwirken, damit 
der öffentliche Sektor wieder Grund 
bereitstellen kann.

Das zweite wichtige Element ist die Be-
schränkung der zusätzlichen Preisdy-
namik, besonders bei Mieten. Wir dür-
fen keine automatische Preisanpas-
sung bei Inflation hinnehmen, die ins 
Unendliche führt. Ein logischer nächs-
ter Schritt wäre, dies weiter zu reduzie-
ren. Das wäre kurzfristiger umsetzbar.
Mittel- und längerfristig muss der 

strukturelle, ordnungspolitische Rah-
men gestärkt werden, insbesondere 
die Kategorie sozialer Mietwohnungs-
bau. Das muss großflächig umgesetzt 
werden. Hier stehen wir in einem 
Spannungsverhältnis in der Wohn-

produktion, da Bauträger oft zuerst die 
Wohnungen bauen, die verkauft wer-
den können, um weiter produzieren 
zu können.

Wir haben Wohnbauförderungsmit-
tel, die nicht mehr zweckgebunden 
sind. Ein wichtiger Schritt wäre, hier 
wieder stärker in die Zweckbindung 
zu gehen. Das wäre kurzfristig mach-
bar, aber die Wirkung wäre erst mittel-
fristig sichtbar, wenn die Gelder wie-
der vorhanden sind. Das würde aber 
bedeuten, die Frage von öffentlicher 
Finanzierung und fiskalischen Krite-
rien neu zu überdenken. Bisher haben 
gerade die Rückflüsse aus der Wohn-
bauförderung in vielen Ländern in Ös-
terreich zur Stabilisierung des Wachs-
tumspaktes beigetragen. Aus der Sicht 
des Wohnens ist die Zweckbindung je-
doch ein notwendiger Schritt, um die 
Leistbarkeit auch längerfristig sicher-
stellen zu können.

Danke für das Gespräch.

Elisabeth Springler argumentiert im Gespräch mit Georg Niedermühlbichler.

»Wir müssen Bo-
denfraß entgegen-
wirken, damit der 
öffentliche Sektor 
wieder Grund be-
reitstellen kann.«
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birgt zudem ein erhebliches Ri-
siko, dass Menschen aus rein 
formalen Gründen Leistungen 
verlieren – etwa weil Unterlagen 
verspätet eingereicht werden 
oder sich Einkommensdaten 
verzögern.

Die vorgesehene Verbesserung 
für Menschen mit Behinderung, 
wonach das persönliche Budget 
nicht mehr als Einkommen an-
gerechnet wird, ist ausdrücklich 
zu begrüßen. Sie kann jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass gleichzeitig tausende ande-
re Menschen in Notlagen künf-
tig keinen Anspruch mehr auf 
Unterstützung haben werden.

Fazit: Die Reform des steiri-
schen Wohnunterstützungsge-
setzes mag auf den ersten Blick 
Verwaltungsvereinfachung und 
Zielschärfe versprechen, doch 
sie steht für einen Paradigmen-
wechsel hin zu einer selektiven 
Sozialpolitik. Ein Inkrafttreten 
ist im Frühjahr 2026 vorgesehen.

Wohnraum, wachsende Nach-
frage nach Sozialwohnungen 
und unzureichende Förderung 
gemeinnütziger Bauträger.

Das Koppeln von Wohnunter-
stützung an Deutschkenntnisse 
oder Arbeitsbiografien mag auf 
den ersten Blick integrations-
politisch begründet erscheinen, 
bedeutet aber in der Praxis: so-
ziale Leistungen werden an kul-
turelle oder sprachliche Nor-
men geknüpft, statt an objektive 
Lebenslagen. Damit wird Integ-
ration nicht gefördert, sondern 
erschwert – wer keinen stabilen 
Wohnraum bekommt, kann sich 
weder sprachlich noch beruflich 
nachhaltig integrieren.

Selbst viele österreichische 
Staatsbürger:innen, die in Teil-
zeit arbeiten, Pflegeverpflich-
tungen haben oder aufgrund 
von Krankheit nicht durchgän-
gig erwerbstätig waren, könn-
ten durch die strengen Nach-
weispflichten und verkürzten 
Meldefristen in Schwierigkeiten 
geraten.

Die geplante Verkürzung der 
Meldefrist auf zwei Wochen 

ie geplanten Einschrän-
kungen – insbesondere die 
Mindestaufenthaltsdauer 

von fünf Jahren, der verpflich-
tende Nachweis von Deutsch-
kenntnissen und die geforderte 
Beitragsleistung in das österrei-
chische Sozialsystem – führen 
de facto zu einer Zweiteilung 
der Anspruchsberechtigten. Da-
mit werden Menschen, die sich 
bereits in einem prekären Wohn- 
oder Einkommensverhältnis 
befinden, systematisch ausge-
schlossen, obwohl sie real in der 
Steiermark leben, Miete zahlen 
und am gesellschaftlichen Le-
ben teilnehmen.

Die Regierung argumentiert mit 
einer besseren »Treffsicherheit«. 
In Wahrheit werden jedoch kei-
ne strukturellen Verbesserun-
gen für die bestehenden Bezie-
her:innen geschaffen, sondern 
lediglich neue Zugangshürden 
errichtet.

Diese Maßnahmen mögen die 
Statistik kurzfristig entlasten, lö-
sen aber kein einziges struktu-
relles Problem am steirischen 
Wohnungsmarkt :  steigen-
de Mieten, zu wenig leistbarer 

D

»Klare Regelungen, mehr Treffsicherheit und die Besserstellung von Menschen mit 
Behinderung«, so wird die Novelle des steirischen Wohnunterstützungsgesetzes 
von der neuen blau-schwarzen Landesregierung präsentiert. Aus Sicht des 
steirischen Mieterschutzes und einer sozialen Wohnpolitik ist diese Reform jedoch 
in mehrfacher Hinsicht problematisch und sozialpolitisch rückschrittlich.

Steiermärkische Landes-
regierung plant Reform 
der Wohnunterstützung 
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Ringen um Mietenpaket: Das 
sagt die Mietervereinigung
Die Regierungskoalition schnürt ein Mietenpaket. Es soll die Teuerung bremsen, 
Befristungen neu regeln und gleichzeitig einen juristischen Brandherd bei Index-
klauseln löschen. Die Mietervereinigung Österreichs (MVÖ) analysiert die Gesetzes-
entwürfe: Ein wichtiger Schritt, der aber grundlegende Probleme ungelöst lässt. 

n den vergangenen Jahren 
erlebte Österreich aufgrund 
der hohen Inflation massi-

ve Mietpreissteigerungen. Die 
MVÖ forderte daher eine effek-
tive Mietpreisbremse, die jährli-
che Erhöhungen auf maximal 2 
Prozent begrenzt. 

Die letzte Bundesregierung legte 
im Dezember 2023 einen ersten, 

sogenannten »Mietpreisdeckel« 
vor - wir berichteten. Dieser 
»Deckel« sollte die Mieterhö-
hungen von Kategorie-, Richt-
wert- sowie gemeinnützigen 
Wohnungen bremsen. Ungere-
gelte Mieten blieben davon un-
berührt. Außerdem sah der »De-
ckel« vor, Richtwert- und Kate-
goriemieten künftig einmal im 
Jahr zu erhöhen.

Mieten im Vordergrund
Nach der Angelobung der ÖVP-
SPÖ-NEOS-Bundesregierung 
im März rückte das Thema Mie-
ten erfreulicherweise in den 
Vordergrund. Bereits in der ers-
ten Nationalratssitzung präsen-
tierte die Koalition weiterge-
hende Maßnahmen: Für 2025 
froren sie die geregelten Mieten 
komplett ein – für 2026 legten sie 
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eine Mieterhöhung von maxi-
mal 1 Prozent fest, für 2027 ma-
ximal 2 Prozent. Ab 2028 soll ein 
neuer Index zur Berechnung der 
Wertsicherung kommen. Ohne 
diesen Eingriff wären Katego-
rie- und Richtwertmieten, so-
wie Entgelte von ausfinanzier-
ten Genossenschaftswohnun-
gen und Gemeindewohnungen 
im April 2025 um durchschnitt-
lich 3,16 Prozent angestiegen. 

Ausweitung der Bremse 
Um die steigenden Mieten zu 
bremsen, stellte die Regierung 
im September erstmals eine 
Mietpreisbremse für ungeregel-
te Mieten vor. Das neue »Mieten-
Wertsicherungsgesetz« umfasst 
nun alle Mieten mit Ausnahme 
von Ein- und Zweifamilienhäu-
sern. Die Bremse begrenzt die 
jährlichen Anpassungen auf 3 
Prozent plus die Hälfte der da-
rüber liegenden Inflationsrate. 

Die wichtigsten Änderungen 
des Mietenpakets
Das Gesetz regelt auch die Be-
fristung neu: Die Mindestmiet-
dauer steigt von drei auf fünf 

Jahre – allerdings nur bei Verträ-
gen mit Unternehmen als Ver-
mieter. »Kleine Vermieter« mit 
weniger als fünf Wohnungen 
sind ausgenommen. 

Brandherd Indexklauseln
Mit dem Gesetz will die Regie-
rung auch bei Bestandverträ-
gen aufräumen: Änderungen im 
Allgemeinen Bürgerlichen Ge-
setzbuch (ABGB) und im Kon-
sumentenschutzgesetz (KSchG) 
sollen die strittige Frage der 
Rückforderbarkeit von zu viel 
bezahlter Miete aufgrund un-
wirksamer Wertsicherungsklau-
seln klären. Dazu später mehr. 

Diese Gesetzesentwürfe be-
finden sich nun in Begutach-
tung. Die MVÖ hat dazu jeweils 
detaillierte Stellungnahmen 
abgegeben.

Mindestbefristung: 
Fünf Jahre sind nicht genug
Die MVÖ begrüßt die Verlänge-
rung der Mindestbefristung auf 
fünf Jahre. Diese Maßnahme 
schafft mehr Planungssicher-
heit für Mieter und entlastet be-
sonders junge Menschen und 
Familien. 

Allerdings löst die Verlängerung 
nicht das grundlegende Prob-
lem der befristeten Mietverhält-
nisse. Diese führen weiterhin 

oft zu Unsicherheit und unzu-
reichendem Mieterschutz.. Die 
MVÖ fordert daher, dass unbe-
fristete Mietverträge zur Norm 
werden und Befristungen nur 
mehr in eng definierten Ausnah-
mefällen zulässig sind.

Zerklüftetes Mietrecht
Obwohl die Begrenzung der 
Wertsicherung nun auch unge-
regelte Mieten umfasst, bleibt 
eine künstliche Unterscheidung 
zwischen fast identischen Miet-
objekten bestehen, die nur we-
nige Jahre auseinander erbaut 
wurden. Es darf keinen Unter-
schied machen, ob ein Gebäude 
1953 oder 1955 errichtet wurde. 
Die MVÖ setzt sich daher wei-
terhin für ein faires Mietrecht 
für alle Mietverhältnisse ein – 
unabhängig vom Baualter der 
Gebäude. 

Ausnahme von
Geschäftsraummieten
Die MVÖ bemängelt, dass Ge-
schäftsraummieten von den 
Wertsicherungsmaßnahmen 
ausgenommen sind. Gerade 
kleine und mittlere Unterneh-
men, die ebenfalls unter stei-
genden Kosten leiden, schließt 
der Entwurf von den Entlastun-
gen aus. 
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Ein wichtiger Schritt – 
es braucht jedoch mehr
Die MVÖ anerkennt den Ent-
wurf als wichtigen Schritt, for-
dert aber umfassendere Maß-
nahmen: eine offensive Wohn-
baupolitik, gezielte Förderungen 
und eine Stärkung des gemein-
nützigen Sektors. Die MVÖ ap-
pelliert an den Gesetzgeber, 
ein einheitliches Mietrecht zu 
schaffen, das Fairness, Sicher-
heit und Leistbarkeit für alle 
Mieter gewährleistet. 

Causa Wertsicherungsklauseln
Zur Causa »Wertsicherungs-
klauseln« haben wir bereits in 
der letzten Ausgabe von Fair 
Wohnen umfangreich berich-
tet. Kurz zusammengefasst: Der 
Oberste Gerichtshof (OGH) ent-
schied im März 2023 in einem 
Verbandsverfahren, dass be-
stimmte Wertsicherungsklau-
seln gegen das Konsumenten-
schutzgesetz verstoßen. Über 
die konkreten Auswirkungen auf 
einzelne Mietverträge herrschte 
aber Unklarheit. Experten dis-
kutierten, ob Mieter bis zu 30 
Jahre zu viel bezahlte Miete zu-
rückfordern könnten. Die Im-
mobilienbranche warnte vor 
massenhaften Abwertungen. 

Ende Juli  folgte die komplette 
Kehrtwende. Ein anderer Senat 
des OGH stellte klar, dass die be-
treffende Konsumentenschutz-
bestimmung nicht auf Dauer-
schuldverhältnisse wie Mietver-
träge anzuwenden sei. 

Kritische Gesetzesänderungen 
Die Regierung musste die Cau-
sa Wertsicherung jedenfalls re-
parieren. Änderungen im All-
gemeinen Bürgerlichen Ge-
setzbuch (ABGB) und im 
Konsumentenschutzgesetz 
(KSchG) sollen die Rückforde-
rung aufgrund unwirksamer 
Klauseln begrenzen. 

Die MVÖ sieht die geplanten 
Änderungen kritisch: die Re-
geierung gieße die vermieter-
freundliche Entscheidung eines  
OGH-Senats in ein Gesetz, an-
statt ausgewogene Rechtssi-
cherheit zu schaffen. 

Änderungen im ABGB 
Der geplante § 879a würde 
die Kontrolle von Wertsiche-
rungsklauseln zugunsten gro-
ßer Unternehmen einschrän-
ken. Statt eine ausgewogene 

Interessenabwägung sicherzu-
stellen, privilegiert das Gesetz 
das »Zweckmäßigkeitsinteres-
se« der Unternehmer. Bei der 
Prüfung, ob eine Klausel unzu-
lässig ist, wird stärker berück-
sichtigt, ob sie für Unternehmen 
sinnvoll ist, statt ob sie Mieter 
unfair benachteiligt. 

Geplante Änderungen im 
Konsumentenschutzgesetz 
Brisant sind die geplanten Ände-
rungen im § 6 Abs. 2 Z4 KSchG, 
die nicht nur Mieter betreffen, 
sondern alle Konsumenten in 
Dauerschuldverhältnissen – 
etwa bei Arbeits-, Telekommu-
nikations- oder Energieverträ-
gen. Diese Bestimmung der un-
zulässigen Vertragsbestandteile 
soll auf Dauerschuldverhältnis-
se mit mehr als zweimonatiger 
Leistungserbringung nicht mehr 
anwendbar sein. Auch diese Re-
gelung soll auf bereits bestehen-
de Verträge angewendet werden 
– problematisch, da nach gelten-
der Rechtslage potentiell unzu-
lässige Klauseln rückwirkend le-
gitimiert würden.
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Kaution: 
Ihre Rechte
von A bis Z
Wer einen Mietvertrag abschließt, muss in der Regel eine Kaution bezahlen. Wie 
hoch darf die Kaution sein? Wann bekommt man sie zurück? Wird sie verzinst? Was 
geschieht bei einem Vermieterinnenwechsel? Die Mietervereinigung beantwortet 
die wichtigsten Fragen zum Thema Mietkaution.

as ist eine Kaution 
und wozu dient sie?
Die Kaution stellt eine 

Sicherheitsleistung dar. Sie 
dient der Vermieterin zur Ab-
sicherung diverser Forderun-
gen, die im Zusammenhang mit 
dem Mietverhältnis stehen. Das 
können einerseits ausständige 
Mietzinszahlungen sein, aber 
auch Reparaturen, wenn die 
Mietwohnung bei Auszug Schä-
den aufweist.

st bei jeder Mietwohnung 
eine Kaution fällig?
Die Kaution ist kein zwangs-

läufiger Bestandteil eines Miet-
verhältnisses. Vermieterinnen 
müssen sie vertraglich verein-
baren. Ohne Vereinbarung kei-
ne Verpflichtung – auch nicht 
nachträglich. 

ie Höhe der Kaution
Die Höhe der Kau-
tion ist grundsätzlich 

Vereinbarungssache zwischen 
Vermieterin und Mieter. Eine 
gesetzliche Obergrenze gibt 
es nicht, die Kaution muss in 
einem angemessenen Verhält-
nis zum Sicherungsbedürfnis 
des Vermieters stehen. Die Ju-
dikatur erachtet bis zu sechs 
Bruttomonatsmieten als zuläs-
sig. Die Vereinbarung einer hö-
heren Kaution ist nur dann zu-
lässig, wenn ein besonderes 
Sicherstellungsbedürfnis der 
Vermieterin vorliegt – etwa bei 
einer sehr hochwertigen Aus-
stattung oder wenn eine größere 
Zahl wertvoller Möbel zur Verfü-
gung gestellt wird. In der Praxis 
ist die Vereinbarung einer Kau-
tion in Höhe von drei Bruttomo-
natsmieten üblich.

berhöhte Kaution?
Wenn mehr als sechs Mo-
natsmieten Kaution be-

zahlt wurden, könnte das in 
einem Altbau oder öffentlich 

geförderten Neubau als verbo-
tene Ablöse gelten. Diese kann 
binnen 10 Jahren wieder zu-
rückgefordert werden.

ann und in welcher
Form ist die Kaution 
zu bezahlen?

Da die Kaution zur Sicherung 
von Forderungen aus einem 
Mietverhältnis dient, ist sie erst 
nach Unterzeichnung des Miet-
vertrages zu übergeben. Mie-
ter müssen nicht in Vorleistung 
treten. Die Mietervereinigung 
empfiehlt, die Kaution erst dann 
zu zahlen, wenn der Mietvertrag 
unter Dach und Fach ist und die 
Wohnungsschlüssel in Händen 
gehalten werden.

In welcher Form die Kaution zu 
bezahlen ist, kann frei verein-
bart werden. Am häufigsten ver-
einbart werden die Überwei-
sung des Geldbetrags auf ein 
Kautionskonto der Vermieterin 
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oder die Übergabe des Geldbe-
trages in bar. Möglich ist auch, 
dass der Mieter der Vermiete-
rin ein bereits mit der verein-
barten Summe ausgestattetes 
Kautions-Sparbuch übergibt; 
auch Bankgarantien kommen 
in Betracht. 

ie soll die Kautionsüber-
gabe bewiesen werden?
Mieter sollten sich die 

Übergabe der Kaution durch 
eine schriftliche Quittung und/
oder einen Vermerk im Mietver-
trag bestätigen lassen. Im Falle 
eines gerichtlichen Verfahrens 
muss der Mieter nachweisen 
können, dass er eine Kaution 
übergeben hat und in welcher 
Höhe.

ufstockung der Kaution
bei Mieterhöhung? 
Im Gesetz ist die Über-

gabe einer Kaution nicht zwin-
gend vorgesehen. Eine solche 
muss vertraglich vereinbart wer-
den. Auch die Aufstockung einer 
Kaution müsste vertraglich ver-
einbart sein, ansonsten ist sie 
nicht verpflichtend.

Bei der Verlängerung eines be-
fristeten Mietvertrages könn-
te eine neue Vereinbarung über 
die Kaution getroffen werden. 
Ohne vertragliche Vereinbarung 
ist eine Aufstockung der Kaution 
aufgrund der Vertragsverlänge-
rung nicht zulässig.

ustand der Wohnung 
bei Rückgabe
Die Vermieterin muss alle 

gewöhnlichen Abnützungsspu-
ren dulden. Die Zahlung der 
Miete gilt als Abgeltung dafür, 
dass die Wohnung mit der Zeit 
Gebrauchsspuren erhält. 

Die Wohnung muss weiters be-
senrein und leer von bewegli-
chen Gegenständen zurückge-
stellt werden. Anderes gilt nur, 
wenn bestimmte Möbel mitge-
mietet wurden. Diese müssen 
auch nach Ende des Mietver-
hältnisses zurückbleiben.

ewöhnliche Abnützung?
Unter »gewöhnlicher Ab-
nützung« versteht man 

alle Gebrauchsspuren, die beim 
Bewohnen unvermeidlich ent-
stehen: Schatten rund um Bil-
der oder Möbel, Verfärbungen 
am Boden durch Lichteinfall, 
Bohrlöcher für Regale oder Bil-
der. Auch Wandfarbe, die nicht 
mehr makellos ist, oder zer-
kratzte Parkettböden nach meh-
reren Jahren fallen darunter. Bei 
der Beurteilung der Abnüt-
zung spielt immer auch das Al-
ter des jeweiligen Gegenstandes 
eine Rolle. Je älter der fragliche 
Gegenstand ist, umso eher wer-
den Abnützungsspuren vorlie-
gen, die nicht vom Mieter zu er-
setzen sind.

esenrein?
Bevor eine Wohnung zu-
rückzustellen ist, ist eine 

Grundreinigung durchzuführen. 
Das jedoch nur, wenn die Woh-
nung auch im Anmietungszeit-
punkt gereinigt war. Aus diesem 
Grund ist es besonders wich-
tig, den Zustand der Wohnung 
bei Anmietung zu dokumentie-
ren, um im Streitfall notwendige 
Beweise vorweisen zu können. 
Auch mitvermietete Möbel oder 
Küchengeräte wie Backrohr und 
Kühlschrank sind zu reinigen.

uss der Mieter die 
Wohnung ausmalen?
Der Mieter ist grundsätz-

lich nicht verpflichtet, die Woh-
nung beim Auszug neu auszu-
malen, es sei denn, die Wände 
weisen Schäden auf, die über 
die normale Abnützung hinaus-
gehen, oder es wurde vertrag-
lich wirksam eine Pflicht zur Re-
novierung in einem bestimmten 
Ausmaß vereinbart. 

Wenn der Mieter die Wände 
selbst in ortsunüblichen, inten-
siven Farben wie etwa Schwarz, 
Dunkelgrün oder Rot gestrichen 
hat, dann muss er neu ausmalen. 
Dezente Farben oder Pastelltö-
ne müssen hingegen nicht über-
strichen werden.

ann darf die Ver-
mieterin etwas von der 
Kaution einbehalten?

Die Kaution dient der Sicherung 
von Forderungen der Vermiete-
rin aus dem Mietverhältnis. Das 
können einerseits offene Miet-
zinszahlungen sein, aber auch 
und vor allem der Ersatz von 
Schäden, die im Mietobjekt ent-
standen sind. Die Vermieterin 
darf die Kaution nur für festste-
hende Forderungen einbehal-
ten und nur für solche Beschä-
digungen Ersatz verlangen, die 
über gewöhnliche Abnützun-
gen hinausgehen. Und selbst 
dann nicht den Neuwert, son-
dern den (ohne Schaden) noch 
vorhandenen Zeitwert des be-
schädigten Gegenstandes. 

ann muss ich meine 
Kaution zurück-
bekommen?

Die Kaution ist unverzüglich 
nach Beendigung des Mietver-
hältnisses und Rückgabe der 
Wohnung zurückzubezahlen. 

Zu berücksichtigen ist jedoch 
noch eine angemessene Frist, 
innerhalb der das Mietobjekt 
durch die Vermieterin besich-
tigt werden kann, sodass sie sich 
ein Bild von allfälligen Schäden 
machen und Kostenvoranschlä-
ge für die Behebung einholen 
kann. Diese Frist ist einzelfall-
abhängig, liegt in der Praxis aber 
oft bei etwa 14 Tagen.
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Schicken Sie uns Ihre Frage!
Wollen Sie Ihre wohnrechtliche Frage von den Experten der Mietervereinigung im 
Radio beantwortet haben? Dann schicken Sie bitte einfach ein E-Mail mit Ihrer 
Frage an die Redaktion unter frage@mietervereinigung.at. 
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uss die Kaution 
verzinst werden?
Kautionen sind verzinst 

zurückzubezahlen. Auch bei 
Barkaution muss die Vermiete-
rin das Geld fruchtbringend an-
legen. Die Zinsen stehen dem 
Mieter zu – er hat Anspruch 
auf Information über die Ver-
zinsung. In der Praxis fallen die 
Zinsen für täglich fällige Spar-
einlagen an.  

arf ein Mieter die letzten
Mieten einbehalten, um
 seine Kaution auf diese

 Weise zurückzubekommen?
Der Anspruch auf Rückzah-
lung entsteht erst nach Ver-
tragsende und Wohnungsrück-
gabe. Wer eigenmächtig die 
letzten Monatsmieten einbe-
hält, riskiert eine Mietzins- und 
Räumungsklage. 

ie kann der Mieter 
seine Kaution zurück-
bekommen, wenn die

Vermieterin sie nicht bezahlt?
Wenn die Vermieterin die Kau-
tion grundlos nicht zurückbe-
zahlt, dann ist es notwendig, ein 
Verfahren zur Kautionsrückfor-
derung bei der Schlichtungs-
stelle bzw. beim Bezirksgericht 
zu führen. Im Falle eines Kau-
tionsstreits muss der Mieter be-
weisen können, dass er die Kau-
tion übergeben hat und dass 
der Zustand der Wohnung bei 
Auszug keine übermäßige Ab-
nützung aufgewiesen hat. Des-
halb sollten Mieter den Zu-
stand der Wohnung bei An-
mietung und bei Auszug durch 
Fotos und ein Übergabeproto-
koll dokumentieren.

ie lange kann ein Mieter 
die Kaution zurück-
verlangen?

Die Kaution verjährt erst nach 
30 Jahren. Trotzdem sollten 
Mieter sie möglichst rasch zu-
rückfordern. Der Grund: Je län-
ger man wartet, desto schwieri-
ger wird es, den Wohnungszu-
stand bei Rückgabe zu beweisen. 
Wie zuvor gilt: eine umfassende 

Dokumentation (Fotos, Über-
nahme- und Rückgabeprotokol-
le) ist essenziell, um im Streitfall 
Ansprüche durchzusetzen.

on wem bekommt der
Mieter seine Kaution
zurück, wenn die Ver-

mieterin wechselt?
Eine neue Eigentümerin ist an 
den aufrechten Mietvertrag 
samt allen üblichen Vertragsbe-
stimmungen gebunden wie die 
bisherige Eigentümerin. Sie trifft 
daher, genauso wie die ehema-
lige Vermieterin, die Verpflich-
tung, die Kaution nach Been-
digung des Mietverhältnisses 
zurückzubezahlen.

nsolvenz der Vermieterin: 
Was passiert mit der
Kaution?

Die Vermieterin ist verpflichtet, 
die Kaution insolvenzsicher zu 
veranlagen. Sie muss die Kau-
tion daher getrennt von ihrem 
eigenen Vermögen aufbewah-
ren und im Falle der Insolvenz 
der Vermieterin hat der jeweili-
ge Mieter ein Recht auf Abson-
derung der Kaution. Sofern kei-
ne Gegenforderungen aus dem 
Mietverhältnis bestehen, hat der 
Mieter daher trotz Insolvenz der 
Vermieterin ein Recht auf voll-
ständige Ausbezahlung der ge-
samten Kaution samt Zinsen.

er bekommt die 
Kaution, wenn der 
Mieter bei aufrechtem

Mietverhältnis verstirbt?
Wenn keine eintrittsberechtig-
ten Personen im gemeinsamen 
Haushalt gelebt haben, ist die 
Kaution an die Verlassenschaft 
bzw. die eingeantworteten 
Erben auszubezahlen. Tritt ein 
naher Angehöriger in die Miet-
rechte ein, so ist die Kaution 
vom der Vermieterin nicht zu-
rückzugeben, weil das Mietver-
hältnis nicht beendet ist. Ist der 
eingetretene Verwandte selber 
kein Erbe, so muss er einen Be-
trag in Höhe hinterlegten Kau-
tion an die Verlassenschaft bzw. 
die Erben ausbezahlen.

Tipps zur 
Wohnungs- 
übergabe

Dokumentieren Sie alles 
Halten Sie den Zustand der 
Wohnung bei Übernahme 
und Rückgabe genau fest 
– mit Fotos und Protokoll. 
So vermeiden Sie spätere 
Streitigkeiten.

Bei Einzug: Das Protokoll 
hilft Ihnen im Streitfall zu 
beweisen, dass Mängel oder 
Schäden bereits von Vormie-
tern stammten. Sie müssen 
die Wohnung grundsätzlich 
so zurückgeben, wie Sie sie 
angemietet haben – abzüg-
lich normaler Abnutzung.

Bei Auszug: Fertigen Sie er-
neut Fotos an und erstel-
len Sie ein Übergabeproto-
koll, das alle Schäden do-
kumentiert. So können Sie 
nachweisen, dass es sich bei 
Gebrauchsspuren nur um 
gewöhnliche Abnutzung 
handelt.

Wichtig: Lassen Sie das 
Übergabeprotokoll von der 
Vermieterin oder der Haus-
verwaltung unterschreiben. 
Nehmen Sie Zeugen zur 
Übergabe mit!

Achtung: Keine voreiligen 
Unterschriften!
Bei der Wohnungsrückga-
be legen viele Vermieterin-
nen einen Verzicht vor. Wer 
unterschreibt, verzichtet 
auf alle Ansprüche aus dem 
Mietverhältnis – etwa auf die 
Überprüfung der Miethöhe. 
Rechtlich kann eine Vermie-
terin die Wohnungsrückga-
be nicht von einem solchen 
Verzicht abhängig machen. 

Unterschreiben Sie nichts 
unter Druck! Bei Fragen ist 
die Mietervereinigung für 
Sie da!
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anfred Gruber (Name von 
der Redaktion geändert) 
bezog eine Wiener Alt-

bauwohnung und leistete eine 
Kaution in Höhe von rund 2.800 
Euro (entsprechend drei Mo-
natsmieten). Nach Ablauf des 
befristeten Mietvertrages wurde 
die Wohnung an die Hausver-
waltung zurückgegeben.

Gemeinsam mit einem Mit-
arbeiter der Hausverwaltung 
wurde am Tag der Wohnungs-
rückgabe ein detailliertes Rück-
nahmeprotokoll erstellt. Da-
rin dokumentierten Mieter 
und Hausverwaltung Raum für 
Raum den Zustand der Woh-
nung, etwaige Schäden und zu-
rückgelassene Gegenstände. 
Solche Protokolle erfassen übli-
cherweise den Zustand von Bö-
den, Wänden, Türen und Sani-
täranlagen. Zusätzlich fertigte 
die Hausverwaltung Fotos an, 
um den Zustand der Wohnung 
lückenlos zu dokumentieren.

Dokumentation bei 
der Rückgabe
Im Fall von Herrn Gruber prä-
sentierte sich die Wohnung 
in einem ordentlichen Zu-
stand: Lediglich ein nicht ab-
getautes Gefrierfach und eine 
gerissene Silikonfuge in der 

Küche wurden beanstandet. 
Vorschäden – wie Kratzer im 
Vorzimmerboden oder eine be-
schädigte Tür zur Abstellkam-
mer – waren bereits bei Einzug 
vorhanden und ebenfalls im 
Protokoll angeführt.

Kautionsrückzahlung 
blieb aus
Angesichts der unkomplizier-
ten und sauberen Wohnungs-
übergabe rechnete Herr Gruber 
fest damit, dass die Kaution zü-
gig rückerstattet würde. Doch 
die Zahlung blieb aus. Trotz 
mehrmaliger Nachfrage reagier-
te die Hausverwaltung nicht. 
 
Als auch zwei Monate nach Aus-
zug keine Rückzahlung erfolgt 
war, wandte sich Herr Gruber 
an die Mietervereinigung.

Hilfe bei der 
Mietervereinigung
Die Mietervereinigung brach-
te für den Mieter einen An-
trag auf Feststellung der rück-
forderbaren Kaution bei 
der Schlichtungsstelle ein. 
Die Mühe zahlte sich aus: Bereits 
kurz darauf lag eine Entschei-
dung zur Rückzahlung der Kau-
tion vor. Da der Vermieter inner-
halb der vorgegebenen Frist kei-
ne Stellungnahme zum Antrag 

M

Wenn die Kaution 
auf sich warten lässt
Wie wichtig es sein kann, Unterstützung bei wohnrechtlichen Angelegenheiten zu 
haben, zeigt ein aktueller Kautions-Fall der Mietervereinigung auf. 

einbrachte, musste dem Mie-
ter die verzinste Kaution in vol-
ler Höhe zurückbezahlt werden. 

Dieser Fall unterstreicht einmal 
mehr, wie entscheidend eine 
sorgfältige Dokumentation bei 
der Wohnungsrückgabe ist und 
dass Mieter sich nicht scheuen 
sollten, bei ausbleibender Kau-
tionsrückzahlung rechtliche 
Schritte zu setzen.

Wichtige Tipps zur Kaution 
und Wohnungsrückstellung
Die Mietervereinigung rät bei 
der Wohnungsrückstellung im-
mer ein Rückgabeprotokoll mit 
Fotos anzufertigen und Zeugen 
mitzunehmen. Im Hinblick auf 
die Möglichkeit, die Kaution bei 
der Schlichtungsstelle zurück-
zufordern, sind das Protokoll 
und die Zeugen zudem wich-
tiges Beweismittel, wenn es zu 
einem Streit über die Höhe der 
zurückzuzahlenden Kaution 
kommt.

Weitere Tipps rund um das The-
ma Kaution mit allen rechtli-
chen Fristen finden Sie in unse-
rer Titelgeschichte in diesem 
heft ab Seite 16.
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Auszug und Bilder aus dem Rücknahmeprotokoll - das nicht abgetaute Gefrierfach.
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Eine Promenade erschließt den Baukörper von Süden her.
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30.000 
Quadratmeter Grund-

fläche haben die »Wien-
talterrassen«.
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m 5. Juni war es soweit: 
die »Wientalterrassen« ge-
wannen mit dem »Euro-

pean Responsible Housing 
Award 2025« eine der prestige-
trächtigsten Auszeichnungen, 
die es für Wohnbauprojekte gibt. 
Ein unabhängiges, international 
besetztes Fachgremium vergibt 
den Preis. Im Unterschied zu 
vielen anderen Bau-Auszeich-
nungen sitzen in der Jury auch 
Mietervertreter – und nur Pro-
jekte, die leistbares Wohnen ga-
rantieren, dürfen sich mit dem 
Preis schmücken.

Für die Jury zeigen die »Wiental-
terrassen«, dass Wohnbau Kli-
maziele adressieren und gleich-
zeitig die Gemeinschaft fördern 
kann. Das hört sich gut an. Doch 
was macht den Bau im Westen 
Wiens im Detail so besonders? 
Fair Wohnen war vor Ort und 
hat das Projekt unter die Lupe 
genommen.

Herausfordernder Bauplatz 
In der Entwurfsphase 2018 stell-
te der Bauplatz die Architek-
ten vor besondere Herausforde-
rungen. Dieser und das Gelän-
de forderten von den Planern 

Klimafreundlich und leistbar Wohnen – wie geht das zusammen? Die »Wien-
talterrassen« beweisen: es funktioniert. Fair Wohnen hat sich das preisgekrönte 
Projekt im Westen Wiens genau angesehen.

für die 
(Berger + Parkinnen, Christoph 
Lechner) große Aufmerksam-
keit, denn das ehemalige Eisen-
bahngelände grenzt im Norden 
an die Gleise der Westbahn und 
fällt südlich zu einem Ensemb-
le von Gemeindebauten aus den 
1960er-Jahren und später zur 
Westeinfahrt und zum Wien-
fluss hin ab. 

Dem langgestreckten Grund-
stück folgend stellten die 

Architekten einen länglichen 
Baukörper mit drei Einschnit-
ten her. Zur Nordseite mit dem 
Bahngelände hin präsentiert 
sich das Projekt geschlossen, 
nach Süden, dem Wiental zu-
gewandt, treppen sich die Bau-
körper ab und öffnen sich mit 
Freiflächen und allen Bewoh-
nern zugänglichen Dachterras-
sen – daher der Name »Wiental-
terrassen«. Die Einschnitte des 
Baukörpers geben dem Projekt 
der WBV-GPA nicht nur Struk-
tur, sondern schaffen öffentli-
che Höfe, die von der aufschlie-
ßenden Promenade im Süden 
zugänglich sind. Die Höfe sol-
len die Bewohner zur Kommu-
nikation einladen, gleichzeitig 
zitieren sie die in der unmittel-
baren Nachbarschaft gelegenen 
Höfe der Gemeindebauten und 
helfen, den neuen, an sich mas-
siven Baukörper in sein Umfeld 
zu integrieren.

Tatsächlich ist bei unserem Lo-
kalaugenschein an einem Vor-
mittag unter der Woche im ers-
ten Hof einiges los: eine Gruppe 
von Fachbesuchern inspiziert 
die Architektur, eine weitere 
Gruppe hat ihre Yoga-Übungen 

A

 Spitze Breite



Die Gestaltung der Stiegenhäuser zielt auf eine gute natürliche Beleuchtung ab.
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aus dem ebenerdigen Veran-
staltungslokal, dem »Generatio-
nenzentrum«, hinaus in die wär-
mende Herbstsonne verlegt. 

Sichtbare Stärke 
Obwohl erst 2022 fertiggestellt, 
integriert sich das Projekt fast 
nahtlos in die vorstädtische Um-
gebung. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Neubauprojekten die-
ser Größenordnung wirken die 
»Wientalterrassen« nicht wie ein 
autarkes UFO, das zufällig im 
Siedlungsgebiet gelandet ist. Sie 
wirken selbstverständlich und 
stehen mit einer unaufgeregten 

Beiläufigkeit da, als wären sie 
schon immer da gestanden 

So ist es von außen nur schwer 
fassbar, dass hier 295 geför-
derte Wohneinheiten unterge-
bracht sind. Erst im Stiegen-
haus, wo sich schmucklos Tür 
an Tür reiht, macht sich die Di-
mension des Projekts bemerk-
bar. Weil sich kaum planen lässt, 
was genau in 10, 20, 30 Jahren 
hinter diesen Türen gefragt sein 
wird, sind die Grundrisse der 
Wohnungen modulierbar. Soge-
nannte »Schalträume« können 
dank Leichtbauwänden einer 
angrenzenden Wohnung zuge-
ordnet oder von dieser abge-
trennt werden. So können Woh-
nungen später zusammengelegt 
oder erweitert oder verkleinert 
werden. 

Unsichtbare Stärke
Die größte Stärke der »Wien-
talterrassen« jedoch bleibt 
praktisch unsichtbar : ihr 
Energiekonzept. Das fossil-
freie Energiekonzept kombi-
niert mehrere erneuerbare 

Quellen. Geothermie mit-
tels 60 Tiefensonden, Wärme-
pumpen, Asphaltkollektoren 
in der Promenade, Solarabsor-
ber in den Fassaden und eine 
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Photovoltaikanlage am Dach 
gewinnen Energie aus der direk-
ten Umgebung. Sogar das Ab-
wasser wird zur Wärmeerzeu-
gung genutzt. Die Verteilung 
erfolgt über aktivierte Betonde-
cken, die im Winter heizen und 
im Sommer kühlen. Neben Mie-
ten und Betriebskosten sind die 
Energiekosten eine wesentliche 
Größe für die gesamten Wohn-
kosten und ein wichtiger Faktor 
für leistbares Wohnen. 

Die »Wientalterrassen« stellen 
ihren vielen Bewohnern – und 
ihrem Umfeld – erstrangige 
architektonische und technolo-
gische Qualität zur Verfügung: 
sie sind Spitze für die Breite.  

Namensgebend 
für das Projekt sind 
gemeinschaftlich 
nutzbare Dachter-
rassen. Die größte 
Terrasse umfasst 700 
Quadratmeter und 
bietet 16 Hochbeete 
sowie einen Ausblick 
über das Wiental (Foto 
oben, links).
Öffentlich zugäng-
liche Höfe teilen 
den Baukörper in 
kleinere Einheiten und 
erweitern den Raum 
der südlich entlang 
des Baukörpers ver-
laufenden Promenade 
(Foto rechts).
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sterreich bekommt die 
Teuerung weiterhin nicht 
in den Griff. Gründe dafür 

sind steigende Preise bei Mie-
ten, Lebensmitteln und Energie. 
Erst im Jänner 2025 wurden die 
Netzentgelte für Gas und Strom 
empfindlich erhöht, doch es ist 
weiterhin keine Entspannung in 
Sicht. Auch für 2026 werden die 
Netzkosten für Gas erhöht und 
zwar im Schnitt um 18,2 Prozent, 
wie aus einem Verordnungsent-
wurf der E-Control hervorgeht. 
Bei den Stromnetzgebühren 
soll es im kommenden Jahr in 
einigen Bundesländern zu Ent-
lastungen kommen, allerdings 
nicht für alle.

Beim Gas gab es in den Vorjah-
ren eine deutlich gesunkene Ab-
gabemenge, was vor allem dar-
an lag, dass im Wärmebereich 
auf andere Energieträger ge-
wechselt wurde. Die Netzkos-
ten müssen deshalb auf weni-
ger Kilowattstunden aufgeteilt 
werden. 

Besonders teuer wird es im Bun-
desland Kärnten mit einem Kos-
tenanstieg von 35 Prozent. Für 
einen durchschnittlichen Haus-
haltskunden wird ein jährli-
cher Gasverbrauch von 15.000 
kWh angenommen. Bei einem 
Preisanstieg von 35 Prozent be-
deutet das für einen Kunden in 
Kärnten jährliche Kosten von ca. 
548 Euro und damit Mehrkos-
ten von 142 Euro pro Jahr bzw. 
fast 12 Euro pro Monat. Gas-
kunden im Burgenland müssen 

österreichweit am tiefsten in 
die Tasche greifen. Ein Durch-
schnittshaushalt muss mit jähr-
lichen Kosten von knapp 600 
Euro rechnen, die Steigerung 
fällt mir 25 Prozent auch hier 
überdurchschnittlich hoch aus. 
In Wien steigen die Gasnetz-
entgelte um 17,3 Prozent, was 
Mehrkosten von 85 Euro ent-
spricht. In Oberösterreich fällt 
die Erhöhung mit 6,5 Prozent 
am geringsten aus. In Vorarl-
berg sind die Netzkosten mit 
360 Euro pro Jahr am günstigs-
ten – aber auch hier werden die 
Preise um 12,4 Prozent angeho-
ben (siehe Grafik unten).

Ö

Gas wieder teurer
Schlechte Nachrichten für Gaskunden in Österreich: Die Netzentgelte werden 
auch im Jahr 2026 erneut stark steigen.

Stromnetzentgelte sinken in 
einigen Bundesländern
Ein differenziertes Bild gibt es 
bei den Stromnetzentgelten, 
hier kommt es in einigen Bun-
desländern sogar zu Preissen-
kungen. In Vorarlberg, Kärnten, 
Wien und der Steiermark sin-
ken sie leicht. Den deutlichsten 
Rückgang gibt es mit 9 Prozent 
in Salzburg. Die größten An-
stiege verzeichnen Niederöster-
reich mit 6,9 Prozent, Tirol mit 
11,2 Prozent und das Burgen-
land mit 16,1 Prozent. Bis zur 
endgültigen Verordnung der E-
Control können sich die ange-
gebenen Entgelte, die am 1. Jän-
ner  in Kraft treten, noch ändern.

+17 %

+31%

+6 %

+28 %

+35 %

+15 %

+25 %
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Gas-Netzentgelt in Österreich
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ie Energiekosten können 
das Haushaltsbudget stark 
belasten. Und die Rech-

nung, die ins Haus flattert, ist 
auf den ersten Blick oft kaum 
zu verstehen. Deshalb bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit, ge-
meinsam mit einem Energiebe-
rater von Die Umweltberatung 
einen Blick auf die Abrechnung 
zu machen. 

Dieser hilft nicht nur dabei, die 
Abrechnung zu verstehen, son-
dern bespricht mit Ihnen ge-
meinsam auch Möglichkei-
ten, Energie zu sparen bzw. den 
Strom- und Gasanbieter zu 
wechseln. Die persönliche Be-
ratung in der Beratungsstelle der 
Mietervereinigung Wien dauert 
eine halbe Stunde. Am besten 
gleich anmelden! 

Wann ist die Rechnung 
zu hoch?
Um zu wissen, ob der Ener-
gieverbrauch in Ihrem Haus-
halt normal ist, vergleichen 
Sie ihn am besten mit dem 
durchschnittlichen Haus-
haltsverbrauch. Bei starken 

Abweichungen empfehlen wir 
Ihnen, sich beraten zu lassen.

Durchschnittlicher
Heizwärmeverbrauch
Der Heizwärmeverbrauch einer 
Wohnung sollte pro Quadratme-
ter deutlich unter 100 kWh/m2 
jährlich liegen. Bei einer vor-
handenen Heizwert-Gasther-
me in einer 70 Quadratmeter-
Wohnung für 2 Personen sollte 
der Erdgasverbrauch also unter 
10.000 kWh liegen. Das ist der 
Verbrauch für Warmwasser und 
Heizen.

Temperatur absenken 
und richtig lüften
Haben Sie gewusst, dass die Ab-
senkung der Raumtemperatur 
um 1 Grad etwa 6 Prozent Ener-
gieersparnis bringt? In wenig 
benutzten Nebenräumen soll-
te die Temperatur also geringer 
sein als in Wohnräumen. Und 
die Temperaturabsenkung über 
Nacht spart auch Kosten.

Bei gekippten Fenstern dauert es 
lange, bis die Luft ausgetauscht 
ist. Viel besser als das Kippen 

ist es, mehrmals täglich bei weit 
geöffneten Fenstern zu lüften – 
dann ist die Luft innerhalb we-
niger Minuten ausgetauscht und 
der Energieverbrauch ist gerin-
ger als beim Kippen.

Fenster und Türen abdichten
Gut abgedichtete Fenster oder 
Eingangstüren senken den Ener-
gieverbrauch und erhöhen den 
Wohnkomfort. Die einfachste 
und kostengünstigste Variante 
ist das Aufkleben von Silikon-
Dichtungsbändern. Sie sollten 
gut an die Spaltbreite angepasst 
werden und nicht zu dick sein, 
damit die Fenster nach dem 
Dichten noch gut schließen. 

Warmwasserverbrauch 
senken
Der Wasserverbrauch lässt sich 
durch den Einbau von Durch-
flussbegrenzern oder den Kauf 
einer wassersparenden Hand-
brause senken. Diese bewir-
ken, dass weniger durch den 
Brausekopf fließt. Auch Per-
latoren in der Waschtischar-
matur sparen Wasser. Wer das 
Wasser beim Einseifen oder 

Wenn die Energiekosten hoch sind, lohnt sich ein professioneller Blick auf die Ab-
rechnung. Als Mitglied der Mietervereinigung haben Sie die Möglichkeit einer 
kostenlosen Energieberatung. Am besten, Sie melden sich gleich an!

Wann ist die 
Rechnung zu hoch?

Ewald Gärber
ist Energie-Experte 
bei der Umwelt-
beratung.
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Durchschnittlicher Stromverbrauch in einer Wohnung in KWh/Jahr

Anzahl der Personen 
im Haushalt

Bei überwiegend elektrischer 
Warmwasserbereitung

Ohne elektrische 
Warmwasserbereitung

1 1.700 bis 2.300 1.000 bis 1.500
2 3.500 bis 4.000 1.800 bis 2.600
3 4.700 bis 5.500 2.600 bis 3.400
4 6.000 bis 6.800 3.200 bis 4.000

jede weitere Person plus 1.300 plus 500
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Zähneputzen nicht rinnen lässt, 
spart zusätzlich.

Richtige Einstellung der 
Warmwassertemperatur
Aus hygienischen Gründen soll-
te in Warmwasserboilern eine 
Temperatur von 55 Grad nicht 
unterschritten werden. Dies ver-
hindert die Bildung von Legio-
nellen im Warmwasser, die ge-
sundheitsschädlich sind. 

Über 60 Grad sollte aber die 
Temperatur im Warmwasser-
speicher nicht haben, weil es 
dann zu stärkerer Verkalkung 
des Boilers kommt. 

Wird das Warmwasser durch 
einen Gas-Durchlauferhit-
zer oder auch durch die Fo
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Gas-Kombitherme erwärmt, 
sind auch Temperaturen unter 
55 Grad zulässig. 

Nutzen Sie das
Beratungsangebot
Sichern Sie sich Ihre persönliche 
Beratung: Anmeldung bei der 
Mietervereinigung – der nächs-
te Beratungstag wird den ange-
meldeten Mitgliedern bekannt 

Radio-Sendung 
zum Nachhören
Fair Wohnen mit 

Ewald Gärber

https://de.cba.media/691199

Infoblätter
in mehreren Sprachen 

erhältlich bei

www.umweltberatung.at/
themen-shop-download

gegeben. Anmeldung per Tele-
fon unter 050195-3000.

Weitere Energiespartipps fin-
den Sie auf www.umweltbera-
tung.at/energiesparen.

Infoblätter in mehreren Spra-
chen können kostenlos auf www.
umweltberatung.at/shop her-
untergeladen werden.
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n der Mietervereinigung 
Wien jagt eine Premiere die 
nächste: Nach der Architek-

turfotografin Anna Blau zeigt 
nun Diana Deu ihre Werke. Die 
Malerin zeigt Bilder, die beim 
zweiten Blick erst ihre wahre 
Tiefe offenbaren. 

Diana Deu studierte an der Aka-
demie der Bildenden Künste in 
Wien bei Markus Prachensky 
und Walter Oberholzer. In den 

Wild @ Heart
Die Künstlerin und Malerin Diana Deu präsentiert im Rahmen einer Ausstellung in 
der Mietervereinigung Wien eine Auswahl ihrer Werke.  

I letzten Jahren hat sie ihre Wer-
ke in zahlreichen Einzel- und 
Gruppenausstellungen in Graz 
und Wien präsentiert. Für die 
Malerin ist ihre Arbeit ein fort-
währender Prozess, in dem sie 
sich Schicht für Schicht an Por-
träts, Stimmungen und Ge-
schichten herantastet. Hin-
ter der glänzenden Oberflä-
che ihrer Bilder verbergen sich 
oft gesellschaftspolitische The-
men und persönliche Anliegen 

– Botschaften, die sich manch-
mal erst beim zweiten oder drit-
ten Blick erschließen.

»Ich möchte mit meinen Bil-
dern berühren und Emotionen 
erzeugen«, sagt Deu. »Den Spie-
gel vorhalten und auch unge-
mütlich werden. Letztendlich 
soll aber immer die Liebe ste-
hen bleiben. Denn sie bedeutet 
Leben.« Ihre Technik ist so viel-
seitig wie ihre Themen: mal wild 
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AUSSTELLUNG  8.10.– 22.12.2025  WIEN 1., REICHSRATSSTRASSE 15

MIETERVEREINIGUNG WIEN 

PRÄSENTIERT WERKE VON
 

DIANA DEU
und expressiv, dann fragil und 
leise. »Ich komme ursprüng-
lich aus der abstrakten Male-
rei, habe aber im Laufe der Zeit 
immer mehr Figuratives einflie-
ßen lassen«, erzählt sie im Ge-
spräch mit Fair Wohnen. »Ich 
arbeite viel mit Tusche und fi-
ligranen Linien. Farbe gieße ich 
über, nehme sie weg und tra-
ge sie wieder neu auf. Ich nutze 
alle Techniken und Materialien, 
die mir aus dem Bauch heraus 
zusagen. Es ist sehr viel Hand-
werk und es ist mir auch wichtig, 
das zu betonen – ich habe das 
von der Pike auf gelernt. Die-
ses Fundament erlaubt mir, ins 
Abstrakte zu gehen und wild zu 
werden.«

Viele ihrer Werke verbinden 
Bild und Text. Worte, Zitate und 
Fragmente aus Literatur, Film 
und Musik finden sich auf ihren 
Leinwänden wieder. »Für mich 

ist das ein Gesamtkunstwerk. 
Das Bild allein reicht mir nicht. 
Ich versuche durch Texte meh-
rere Ebenen zu schaffen, um das, 
was ich zu erzählen habe, dann 
auch teilweise subtil zu ergän-
zen. Mein Ziel ist es, dass Be-
sucher auch drei- oder viermal 
hinschauen müssen, um das 
Werk ganz zu erfassen.«
 
Werkschau 
Wer sich selbst von der Viel-
schichtigkeit ihrer Werke über-
zeugen möchte, hat noch bis 22. 
Dezember Gelegenheit dazu – 
bei freiem Eintritt im Service-
center der Mietervereinigung 
Wien, Reichsratsstraße 15, 1010 
Wien.

Öffnungszeiten: Montag und 
Mittwoch von 8.30 bis 19 Uhr, 
Dienstag 9.30-17 Uhr, Donners-
tag 8.30-17 Uhr und Freitag 8.30-
14 Uhr.
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uropa steht vor einem wei-
teren Winter der Unsicher-
heit. Geopolitische Span-

nungen, strukturelle Abhän-
gigkeiten und eine zögerliche 
Umstellung auf erneuerba-
re Energie, treiben die Kosten 
für Strom und Gas weiter in die 
Höhe. Fast jeder zweite Haus-
halt muss sich laut Eurostat we-
gen gestiegener Energiekosten 
einschränken, knapp jeder fünf-
te kann seine Rechnungen nicht 
mehr pünktlich bezahlen. 

Betroffen sind aber auch Unter-
nehmen, unsere Städte und Ge-
meinden. In Österreich war 
Strom zuletzt laut Statistik Aus-
tria knapp 36 % teurer als im 
Vorjahr – eine Folge des Weg-
falls der Strompreisbremse und 
anderer Zuschüsse, kombiniert 
mit steigenden Netzentgelten 
und Abgaben. Der 2022 von der 
Europäischen Union eingeführ-
te Strompreisdeckel ist mittler-
weile in den meisten europäi-
schen Ländern ausgelaufen. Ob-
wohl ich diese Maßnahme als 
schnelle Hilfe positiv gesehen 
habe, war die Umsetzung mit 

dem Gießkannenprinzip in Ös-
terreich nicht sozial gerecht. Je-
der Haushalt, ob Großverdiener 
oder Mindestpensionist hat die 
Unterstützung erhalten.

Die Klimamiete als 
Zukunftsmodell
Energiepolitik darf nicht nur 
Krisenverwaltung sein, sie muss 
langfristig wirken. Das bedeu-
tet: faire Preise, gezielte Inves-
titionen in Nachhaltigkeit und 
soziale Gerechtigkeit in der 
Umsetzung. Ein erfolgreiches 
Beispiel dafür ist Schweden, wo 
Heizkosten grundsätzlich in der 
Miete enthalten sind. Das Mo-
dell der Klimamiete schafft Pla-
nungssicherheit für Mieter und 
Anreize für Vermieter, in Ener-
gieeffizienz zu investieren. Laut 
der schwedischen Verbraucher-
zentrale führte die Klimamiete 
zu einer deutlichen Reduktion 
der CO₂-Emissionen. Wenn Ver-
mieter die Energiekosten tragen, 
lohnt sich für sie die Sanierung 
von Gebäuden, bessere Däm-
mung oder der Umstieg auf mo-
derne, nachhaltige Heizsysteme. 
Im europäischen Vergleich sinkt 

dadurch auch das Risiko von 
Energiearmut. In Deutschland 
konnten im Vorjahr laut Eurostat 
über sechs Prozent der Haus-
halte ihre Wohnung aus Kosten-
gründen nicht ausreichend hei-
zen, in Schweden waren es nur 
gut vier Prozent. Auch die Idee 
einer Teilwarmmiete, bei der ein 
Fixpreis für Heizung und Warm-
wasser inkludiert ist und Mehr-
verbrauch gesondert abgerech-
net wird, könnte ein fairer Kom-
promiss zwischen Mietern und 
Vermietern sein. So wird spar-
samer Verbrauch belohnt und 
man ist vor plötzlichen Kosten-
explosionen geschützt.

EU-Reformen für 
krisenfeste Energiepreise 
Um der Preisexplosion infolge 
des russischen Angriffskriegs 
gegen die Ukraine entgegenzu-
wirken hat die EU-Kommission 
einen Aktionsplan vorgelegt. 
Dieser soll die Energiekosten 
durch drei zentrale Maßnah-
men senken: durch den Schutz 
des Gasmarkts vor Spekulatio-
nen, mehr Investitionen in das 
grenzübergreifende Stromnetz 

Kann die »Klima-
miete« Europas 
Haushalte entlasten? 
Die Energiepreise in Europa sind weiterhin alarmierend hoch. Immer 
mehr Menschen haben Schwierigkeiten Strom- und Gasrechnungen, 
Miete und  Einkäufe zu bezahlen. Mit dem Aktionsplan für leistbare 
Energie will die EU-Kommission gegensteuern. Auch Schwedens 
Erfolgsmodell der Klimamiete könnte zum Vorbild werden.

Hannes Heide 
ist Mitglied des 
Europäischen Parla-
ments (S&D) und setzt 
sich im Ausschuss für 
Regionalentwicklung 
für nachhaltige 
Energiepolitik ein.

E



und die Reform des sogenann-
ten Merit-Order-Prinzips. Letz-
teres legt fest, dass sich der 
Strompreis nach der teuersten 
Energiequelle richtet, die zur 
Deckung der Nachfrage benö-
tigt wird. Meist sind das Gas-
kraftwerke. Dadurch steigen 
auch in Ländern wie Österreich, 
die bereits stark auf erneuer-
bare Energien wie Wasserkraft 
setzen, die Strompreise. Trotz 
dieses Dilemmas rückt die EU-
Kommission nicht vom Merit-
Order-Prinzip ab, einigte sich al-
lerdings auf eine von der sozial-
demokratischen Fraktion seit 
Langem geforderte Reform, die 
das Modell weiterentwickelt um 
vor extremen Preissprüngen zu 
vermeiden.

Zukunft ohne russisches Gas
Im Europäischen Parlament ha-
ben wir ein Gesetz beschlos-
sen, das Spekulationen auf dem 
Gasmarkt eindämmen und die 
Preise durch eine flexible Spei-
cherbefüllung stabilisieren 
soll. Zudem soll die Her-
kunft des Gases soll 

transparenter werden. Bis 2028 
wollen alle Mitgliedstaaten voll-
ständig aus russischem Gas aus-
steigen. Noch stammen rund 13 
Prozent des europäischen Gas-
verbrauchs aus Russland. Ös-
terreich bezieht seit Jahresbe-
ginn kein russisches Gas mehr 
und könnte vom Importstopp 
sogar profitieren. Steigt der Gas-
transit über die West-Ost-Rou-
te, könnte Österreich zusätzli-
che Einnahmen als Transitland 
generieren und die Netzkos-
ten im Inland senken. Doch der 
Ausstieg allein reicht nicht. Wir 
müssen in allen Regionen Euro-
pas massiv in erneuerba-
re Energien investieren – 
in Photovoltaik, Wind-
kraft, Biomasse und 
innovative Spei-
chersysteme. 
Ich setze 
m i c h 
i m 

Ausschuss für Regionales dafür 
ein, dass diese Projekte direkt in 
den Gemeinden gefördert wer-
den. Lokal produzierte Ener-
gie ist nicht nur sauberer, son-
dern stärkt auch die regionale 
Wirtschaft und schafft Arbeits-
plätze. Unsere sozialdemokra-
tische Fraktion steht im Euro-
päischen Parlament für eine so-
zial gerechte Energiepolitik ein. 
Dazu gehören starke öffentliche 
Energieversorger, die gemein-
wohlorientiert und Energie-
preise, die für alle leistbar blei-
ben. Die aktuelle Energiekrise 
darf nicht dazu führen, dass wir 

hinter die Ziele des Euro-
pean Green Deal zurück-

fallen oder weiter in 
Technologien der 

Vergangenheit 
investieren. 
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Zwei Dinge, die bei einem Besuch aus Korea nie fehlen: Gute Laune und ein Transparent. Gruppenfoto in Salzburg mit Marisa Herzog-Perchtold (Bildmitte). 

INTERN

Schauplatz
Aktuelles aus dem MVÖ-Alltag und Berichte über Veranstaltungen.
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Salzburg

Workshop mit 
Südkorea
Eine hochrangige Delegation 
aus Südkorea fragte bei der Mie-
tervereinigung an, ob ein ge-
meinsamer Workshop in Salz-
burg möglich wäre. Thema: die 
Wohnsituation in Salzburg und 
Österreich und deren gesetzli-
che Rahmenbedingungen im 
Vergleich zur Situation in Süd-
korea. MVÖ-Expertin Marisa 
Herzog-Perchtold informierte 
bei ihrem Vortrag über die Situ-
ation hierzulande.

V.l.n.r.: Marisa Herzog-Perchtold (MVÖ), Peter Jagsch (Bezirksvorsteher 
Hernals), Alice Seidl (Abgeordnete zum Landtag, Wien)

Wien

Mietervereinigung
on Tour in Hernals
Mietrechtliche Informationen 
und Beratung brachte die Mie-
tervereinigung zu der Hernalser 
Gesundheits- und Sozialmesse 
in der abgesperrten Kalvarien-
berggasse im September. Der 
Stand war gut frequentiert. Wer 
Beratung in wohnrechtlichen 
Angelegenheiten sucht, dem 
seien die kostenlosen Erstbera-
tungen der Mietervereinigung 
in den Außenstellen empfohlen 

– Infos auf Seite 36 in diesem Heft.
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Dan Nicander (links), Barbara Steenbergen (Mitte), Marisa Herzog-Perchtold (2.v.l.)

Elke Hanel-Torsch im Interview mit TV- und Video-Formaten

Eröffnungsabend: Vernissage mit Diana Deu und Gästen.

Fo
to

s: 
MV
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Wien

Medien-Termine
In allen mietrechtlichen Fra-
gen ist die Mietervereinigung  
die erste Anprechpartnerin für 
Medien. Oft gefragt ist Elke Ha-
nel-Torsch, MVÖ-Landesvor-
sitzende Wien, um in diversen 
Print-, Online- und TV-Forma-
ten wie SPÖ eins, Puls 4 oder 
Lokalmedien wie zwischen-
bruecken.at die Standpunkte 
der MVÖ zu erklären und Mieter 
über ihre Rechte zu informieren. 

Wien

Vernissage von 
Diana Deu
Ausstellung Am 8. Oktober wur-
de die Ausstellung von Diana 
Deu von Mietervereinigungs-
Präsident Georg Niedermühl-
bichler mit zahlreichen Gäs-
ten feierlich eröffnet. Die Werk-
schau ist noch bis 22. Dezember 
2025 zu den Öffnungszeiten bei 
freiem Eintritt zu sehen – mehr 
dazu auf Seite 30 in diesem Heft.

V.l.n.r.: Marisa Herzog-Perchtold (MVÖ), Peter Jagsch (Bezirksvorsteher 
Hernals), Alice Seidl (Abgeordnete zum Landtag, Wien)

Wien

Besuch der 
Housing Policy 
Working Group
Die wohnpolitische Denkfab-
rik des internationalen Mieter-
bundes IUT war im Oktober zu 
Gast bei der MVÖ in Wien. Die 
Expertinnen und Experten aus 
ganz Europa – für die MVÖ war 
Marisa Herzog-Perchtold im 
Einsatz – erarbeiten Forderun-
gen für gesetzliche Änderungen 
auf internationaler Ebene. Auch 
ein Studienbesuch der »Wien-
talterrassen« (siehe Artikel ab 
Seite 22 in diesem Heft) stand auf 
dem Programm.  
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Servicestellen 
in Österreich
Wien
Zentrale Servicestelle 
1010 Wien, Reichsratsstraße 15 
Tel: 050 195-3000 Fax: 050 195-93000 
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Montag und Mittwoch 8.30 bis 19.00 Uhr 
Dienstag und Donnerstag von 8.30 bis 
17.00 Uhr, Freitag von 8.30 bis 14.00 Uhr 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1020 Leopoldstadt / 1200 Brigittenau 
Praterstern 1, 1. Stock
Telefon: 01/2142310-24
Mail: leopoldstadt@mietervereinigung.at
Für Erstauskünfte und allgemeine Wohn-
fragen sowie für Gemeindemieteranfra-
gen erreichen Sie unsere Fachleute je-
weils ohne Terminvereinbarung Dienstag 
16.00-17.00 Uhr und Mittwoch von 13.30 
- 15.00 Uhr.

1040 Wieden,1050 Margareten und 
1060 Mariahilf 
Spengergasse 30–32, 1050 Wien 
Öffnungszeiten: jeden 3. Donnerstag im 
Monat von 18:15 bis 20:00 Uhr nach tele-
fonischer Voranmeldung.

1090 Alsergrund
Salzergasse 22
Tel: 01/53427-1090
Mail: alsergrund@mietervereinigung.at
Termine nur nach vorheriger telefoni-
scher Terminvereinbarung

1100 Favoriten 
Jagdgasse 1B/1. Stock 
Mail: favoriten@mietervereinigung.at
Für Erstauskünfte und allgemeine Wohn-
fragen sowie für Gemeindemieteranfra-
gen erreichen Sie unsere Fachleute jeweils 
nach vorheriger schriftlicher Terminver-
einbarung jeden 2. und letzten Dienstag 
im Monat von 16:30 bis 18:00 Uhr.

1110 Simmering 
Telefon: 01/749 05 41 
Mail: simmering@mietervereinigung.at
Terminvereinbarung ist notwendig 

1130 Hietzing 
Wolkersbergenstraße 170
Beratungstermine jeweils von 17.00 bis 
18.00 Uhr am 18. Dezember  
Tel: 0664/3615135 
Mail: hietzing@mietervereinigung.at 

1140 Penzing, 
1150 Rudolfsheim-Fünfhaus 
Mareschplatz 5
Tel: 0676/6017756 
Mail: rudolfsheim-fuenfhaus@ 
mietervereinigung.at 
Beratungen jeden 2. und letzten Donners-
tag von 17.30 bis 19.00 Uhr

1160 Ottakring 
Schuhmeierplatz 17–18
Tel: 01/493 16 88 
Für Erstauskünfte und allgemeine Wohn-
fragen sowie für Gemeindemieteranfra-
gen erreichen Sie unsere Fachleute jeweils 
ohne Terminvereinbarung: jeden 1. und 3. 
Mittwoch von 17:00 bis 19:00 Uhr.

1170 Hernals 
Kalvarienbergg. 28A 
Tel: 050 195-2005, Fax: 050 195-92005 
Mail: hernals@mietervereinigung.at 
Für Erstauskünfte und allgemeine Wohn-
fragen sowie für Gemeindemieteranfra-
gen erreichen Sie unsere Fachleute je-
weils ohne Terminvereinbarung an jedem 
4. Dienstag im Monat jeweils von 17.00-
18.30 Uhr.

1180 Währing/1190 Döbling 
Billrothstr. 34
Tel: 01/3684279-17, Mail: waehring- 
doebling@mietervereinigung.at 
Für Erstauskünfte und allgemeine Wohn-
fragen sowie für Gemeindemieteranfra-
gen erreichen Sie unsere Fachleute je-
weils ohne Terminvereinbarung Mittwoch 
von 16.00 bis 17.30 Uhr

1210 Floridsdorf 
Reichsratsstraße 15
Tel: 050 195-3000, Fax: 050 195-93000
Mail: zentrale@mietervereinigung.at 
Terminvereinbarung ist notwendig 

1220 Donaustadt 
Donaufelder Str. 259, Tel: 0664/3892607 
Für Erstauskünfte und allgemeine Wohn-
fragen sowie für Gemeindemieteranfra-
gen erreichen Sie unsere Fachleute jeweils 
ohne Terminvereinbarung: Mittwoch von 
18.00 bis 19.00 Uhr 

1230 Liesing 
HdB Liesing, Liesinger Platz 3, 2. Stock Tel: 
0660/463 90 27, Mail: liesing@mvoe.at
Für Erstauskünfte und allgemeine Wohn-
fragen sowie für Gemeindemieteranfra-
gen erreichen Sie unsere Fachleute jeweils 
ohne Terminvereinbarung jeden 3. Diens-
tag im Monat von 17.00 - 18.30 Uhr 
Achtung: Sprechtag 16.12. entfällt!

BurNiedergenlandösterreich und

Landessekretariat NÖ 
3100 St. Pölten
Niederösterreichring 1 A Tel: 02742/225 53 
33, Fax: 02742/225 53 35 Mail: 
niederoesterreich@mietervereinigung.at  
Telefonisch erreichbar von Montag bis 
Donnerstag von 8.30 bis 13.00 Uhr sowie 
Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr. 
Sprechstunden nur nach vorheriger tele-
fonischer Vereinbarung

Termine in den Außenstellen nur nach 
vorheriger telefonischer Terminvereinba-
rung unter 02742/225 53 33 

Salzburg 
5020 Salzburg, Wartelsteinstraße 1 
Persönliche Beratungen: 27. März, 24. April, 
22. Mai – jeweils 10–13 Uhr. 
Mail: salzburg@mietervereinigung.at Tel: 
050195-2003 , Fax: 050195-9 2003 
Bürozeiten: Mo 9.30–12.30 Uhr, 
Do 14.00–17.00 Uhr

Kärnten 
Derzeit nur telefonische Beratung bzw. 
Schriftverkehr. Tel: 050 195-2003, 
Fax: 050 195-92003 
Mail: kaernten@mietervereinigung.at
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Steiermark 
LANDESGESCHÄFTSSTELLE 
GRAZ 
8020 Graz , Feuerbachgasse 1 
Öffnungszeiten: Montag bis 
Freitag von 8 bis 12 Uhr 
Tel: 050195-4300, Fax: 050195-94300
Mail: steiermark@mietervereinigung.at 
Homepage: www.mietervereinigung.at                                                                                                
Rat und Hilfe in allen Wohnrechtsfragen! 

BEZRIK LIEZEN
8940 Liezen 
AK Ausseerstraße 42, 
Terminvereinbarung unter 
Tel: 05-7799-4000 notwendig;
Sprechstunden: 10–12 Uhr
Termine: 15. Dezember; 
Termine 2026: 19. Jänner, 16. Februar

BEZIRK LEOBEN
8793 Trofaiach 
Stadtgemeindeamt, Luchinettigasse 9,
Besprechungszimmer 1. Stock
Terminvereinbarung unter 
Tel.: 050195-4300 notwendig
Sprechstunden: 9.00–10.30 Uhr 
Termine: 6. Dezember; 
Termine 2026:  20. Jänner, 17. Februar

8790 Eisenerz 
Sprechstunden nach telefonischer Verein-
barung mit Frau Kornelia Hammer unter 
0676/6882863

8700 Leoben 
SPÖ Regionalbüro, Hauptplatz 9/1
Terminvereinbarung unter 
Tel.: 050195-4300 notwendig
Sprechstunden: 14–15 Uhr  
Termine: 16. Dezember; 
Termine 2026: 20. Jänner, 17. Februar

BEZIRK MURTAL 
8740 Zeltweg 
ÖGB / AK Gebäude, Hauptstraße 82
Terminvereinbarung unter 
Tel.: 050195-4300 notwendig
Sprechstunden: 11.30–13.00 Uhr
Termine: 16. Dezember; 
Termine 2026: 20. Jänner, 17. Februar

BEZIRK BRUCK-MÜRZZUSCHLAG
8600 Bruck an der Mur 
ÖGB/AK Gebäude, Schillerstraße 22
Terminvereinbarung unter 
Tel.: 050195-4300 notwendig
Sprechstunden: 9.15 bis 10.45 Uhr
Termine: 2. Dezember; 
Termine 2026: 13. Jänner, 3. Februar

BEZIRK WEIZ
8160 Weiz 
Stadtservice Weiz
Rathausgasse 3, (EG Kunsthaus)
Terminvereinbarung unter 
Tel.: 050195-4300 notwendig 
Sprechstunden: 9.00–10.30 Uhr
Termine: 22. Dezember; 
Termine 2026: 26. Jänner, 23. Februar

BEZIRK LEIBNITZ
8430 Leibnitz 
Karl-Morre-Straße 8 (Servicebüro der SPÖ)
Terminvereinbarung unter 
Tel.: 050195-4300 notwendig
Sprechstunden: 9.30–11.30 Uhr 
Termine: nur nach tel. Voranmeldung

BEZIRK DEUTSCHLANDSBERG
8530 Deutschlandsberg 
Rathausgasse 3 (Arbeiterkammer)
Terminvereinbarung unter 
Tel.: 050195-4300 notwendig 
Sprechstunden: 9.00–11.00 Uhr 
Termine: nur nach tel. Voranmeldung

BEZIRK VOITSBERG
8580 Köflach 
Sprechstunden: 14.00–15.30 Uhr 
Terminvereinbarung unter Tel: 
0676/6062434 notwendig
Termine: 18. Dezember; 
Termine 2026: 15. Jänner, 19. Februar

STUDENTEN
Sprechstunden an der 
Österreichischen Hochschülerschaft 
8010 Graz, Schubertstraße 6, 1. Stock 
Tel: 050195-4300 
Sprechstunden: 14–15 Uhr 
Termine: 10. Dezember; 
Termine 2026: 14. Jänner, 11. Februar

Tirol 
Landessekretariat 
6020 Innsbruck, Adamgasse 9 
Tel: 0512/58 24 31, Fax: 0512/58 24 31-14 
E-Mail: tirol@mietervereinigung.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00–12.00 Uhr 
und Di 17.00–19.00 Uhr, um tel. Termin-
vereinbarung wird gebeten.

Kufstein
Unterer Stadtplatz 11 (im "KISS", 1. Stock), 
6330 Kufstein
Telefon: 0676/953 25 46; Sprechstunden 
von 16 bis 19 Uhr am:  
29. Mai, 3. Juli, 7. August, 28. August

Oberösterreich 
Landessekretariat 
4020 Linz, Noßbergerstraße 11 
Tel: 0732/77 32 29, Fax: 0732/79 44 61 
Mail: oberoesterreich@mietervereinigung.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.30-12.00 Uhr, Mo 
und Mi auch 14.00-16.30 Uhr, Terminver-
einbarung ist notwendig. Für fremdspra-
chige Ratsuchende stehen 14-tägig jeweils 
am Donnerstag von 16.00 bis 18.00 Uhr 
beim Verein »Migrare - Zentrum für Mig-
rantInnen OÖ«, Bulgariplatz 12, 4. und 
5. Stock , 4020 Linz, Tel: 0732/667363 ein 
Dolmetsch sowie ein/e JuristIn der Mie-
tervereinigung zur Verfügung.

4320 Perg 
Herrenstraße 20/9,  Tel: 05/7726-2500 
Öffnungszeiten: Sprechtage nach Bedarf 
und telefonischer Vereinbarung 

4400 Steyr 
Leopold-Werndl-Straße 10/1. Stock 
Tel: 05/7726–1200, Öffnungszeiten: 14- tä-
gig jeweils am Do von 16.30 bis 18.00 Uhr

4560 Kirchdorf an der Krems 
Hauptplatz 7, Tel: 07582/620 56
Öffnungszeiten: Sprechtage nach Bedarf 
und telefonischer Vereinbarung 

4600 Wels 
Kaiser-Josef-Platz 23-25 
Telefon: 05/7726-4611
Öffnungszeiten: Di 8.00 bis 12.00 Uhr 

4810 Gmunden 
Herakhstraße 15 B (Arbeiterkammer) 
Öffnungszeiten: 19. Jänner 2026 von 14-16 
Uhr - ab Februar jeden 2. Montag des 
Monats von 14 bis 16 Uhr

Ried im Innkreis
Bahnhofstraße 53
Tel.: 05/7726 4910
Öffnungszeiten: jeden 1. Dienstag im 
Monat - Terminvereinbarung unter 
0732/773229 dringend erbeten!

Vorarlberg
Landessekretariat 
6900 Bregenz 
Tel: 05574/582 36 20, Fax: 050 195-94550 
Mail: vorarlberg@mietervereinigung.at 
Montag bis Donnerstag 9.00–11.00 Uhr
(nur mit telefonischer Voranmeldung)
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FRAGE

FRAGE

FRAGE

Mein Vermieter hat mir verboten, eine 
Fahne mit politischer Botschaft aus 
dem Fenster zu hängen. Darf er das so 
einfach verbieten?

Generell gilt: bauliche Veränderungen 
um Fahnen oder Flaggen anzubringen 
sind grundsätzlich ohne Zustimmung 
des Vermieters nicht erlaubt.

Wird eine Fahne ohne Eingriff in die 
Substanz befestigt, so kann der Ver-
mieter auch dies unter Umständen 
verbieten. Nämlich dann, wenn das 
äußere Erscheinungsbild des Hauses 
gestört wird, der Hausfrieden dadurch 
beeinträchtigt wird, oder ein Sicher-
heitsrisiko besteht (was z.B. bei groß-
flächigen Fahen der Fall sein könnte).
Gegen ein bloß vorübergehendes, 
kurzfristiges Aufhängen einer Fah-
ne wird der Vermieter eher nicht vor-
gehen können (außer es handelt sich 
um verhetzende oder strafrechtlich 
relevante Botschaften). Wenn die-
se jedoch dauerhaft angebracht wird, 
könnte aus den oben angeführten 

Wohnrechts-Expertin Elke Hanel-Torsch 
beantwortet in dieser Rubrik Leser-
fragen. Sie haben konkrete Fragen  
rund ums Wohnen? 
Schicken Sie Ihre Frage per Mail an 
frage@mietervereinigung.at.

Wie ist das 
eigentlich?

ANTWORT

Gründen ein Unterlassungs- bzw. Be-
seitigungsanspruch bestehen. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, fragt am 
Besten vorab um Zustimmung. 

Ich wohne im 5. Stock eines Altbaus. 
Wir haben auch einen Aufzug. Leider 
ist dieser immer wieder defekt. Was 
können wir dagegen unternehmen?

Beim Aufzug handelt es sich um eine 
Gemeinschaftsanlage. Für deren Er-
haltung ist der Vermieter zuständig. 
Sie sollten ihn daher schriftlich auf-
fordern, die notwendigen Reparatur-
arbeiten zu veranlassen. Sollte er dies 
nicht innerhalb angemessener Frist er-
ledigen, dann können Sie einen Antrag 
bei der Schlichtungsstelle einbringen. 
Für die Dauer der Funktionsuntüch-
tigkeit steht eine Mietzinsminderung 
zu. Sobald der Defekt auftritt sollten 
Sie unverzüglich an Ihren Vermie-
ter schreiben und ihm mitteilen, dass 
Sie Ihr Recht auf Mietzinsminderung 

ANTWORT

geltend machen und den Mietzins nur 
noch unter Vorbehalt zur Einzahlung 
bringen. Ein Musterschreiben dafür 
finden Sie auf unserer Homepage.

Ich bin gerade nach Wien gezogen. 
Leider ist mir bei der Besichtigung 
nicht aufgefallen, dass es gar keine 
Gegensprechanlage gibt. Ich dach-
te immer, eine Gegensprechanlage zu 
haben ist heutzutage Pflicht.

Die Errichtung einer Gegensprechan-
lage ist nicht verpflichtend. In Wien 
gibt es jedoch die Haustorsperrver-
ordnung. Diese regelt, dass der Haus-
eigentümer verpflichtet ist, das Haus 
in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr ver-
sperrt zu halten. Es muss in dieser 
Zeit aber gewährleistet sein, dass der 
Zutritt für Hilfsdienste, Rettung und 
Feuerwehr möglich ist.

Elke Hanel-Torsch ist Juristin und Vorsitzende der Mietervereinigung Wien.

ANTWORT
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Fair Wohnen beginnt mit einem geprüften Mietvertrag. 
So schützt Du Deine Rechte und vermeidest böse Überraschungen. 
Die Wohnrechts-Expert:innen der Mietervereinigung überprüfen 
gerne Deinen Mietvertrag – bevor Du diesen unterschreibst. Jetzt 
Blitz-Termin buchen und beim Wohnen auf Nummer sicher gehen!	  

Mietvertrags-Check?
Jetzt Termin buchen:
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Mit Sicherheit Recht

Ihre Sorgen möchten wir haben.
#einesorgeweniger#einesorgeweniger

Sichern Sie sich jetzt mit der Rechtsschutzversicherung 
der Wiener Städtischen gegen Sorgen von morgen ab.

Sebastian Scherzer
 050 350 - 23757
 050 350 90 - 23757
 s.scherzer@wienerstaedtische.at
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